
 

Herzlich willkommen in Dresden! 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind sich in Ih-

rer neuen Umgebung schnell zurechtfinden 

und wohlfühlen. Ihr Kind hat in Dresden 

die Möglichkeit, eine Kindertageseinrich-

tung (auch kurz Kita genannt) oder Kinder-

tagespflege zu besuchen.  

Dort kümmern sich ausgebildete Fachkräf-

te um Ihre Kinder. Sie sorgen dafür, dass 

sie unbeschwert miteinander spielen, la-

chen, lernen und in Kontakt mit der deut-

schen Sprache kommen. Das ist eine 

Voraussetzung, um später in der Schule er-

folgreich weiter zu lernen. 

In der Landeshauptstadt Dresden gibt es 

eine Vielzahl von Kitas und Kinderta-

gespflegestellen. Wir empfehlen Ihnen 

deshalb ein persönliches Gespräch, um ei-

nen Kita-Platz auszuwählen und zu bean-

tragen.  

Unsere Zentrale Beratungs- und Vermitt-

lungsstelle des Amtes für Kindertagesbe-

treuung bietet dazu persönliche Termine 

an. Auf Wunsch stellen wir Ihnen für den 

Termin eine sprachliche Unterstützung zur 

Seite. 

In Ihrem persönlichen Beratungstermin  

informiert Sie die Zentrale Beratungs- und 

Vermittlungsstelle zusätzlich zu folgenden 

wichtigen Themen der Kindertagesbetreu-

ung in Dresden: 

 Schritte bis zum Abschluss eines Be-

treuungsvertrages für den Kita-Platz

 Berechnung des monatlichen Eltern-

beitrages für einen Kita-Platz

 Antragstellung einer Ermäßigung oder

eines Erlasses für den Elternbeitrag

 Versorgung der Kinder mit Essen in 

Kitas

 Finanzielle Unterstützung für das Mit-

tagessen in der Kita

 Umgang mit Krankheiten in Kitas

 Schutz durch Versicherungen und

Erste Hilfe in Kitas

 Wie komme ich zu einem persönli-
chen Termin in der Zentralen Bera-
tungs- und Vermittlungsstelle mit
sprachlicher Unterstützung?

1. Für einen persönlichen Termin mit

sprachlicher Unterstützung sprechen 

Sie mit Ihrem Flüchtlingssozialarbeiter

(oder kurz Sozialarbeiter genannt).
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2. Lassen Sie sich den „Antrag auf einen 

Platz in der Kindertagesbetreuung - 

Gemeinsamer Termin zur Beratung 

und Vermittlung mit einem Gemein-

dedolmetscher“ geben.  

3. Füllen Sie diesen Antrag gemeinsam 

mit Ihrem Sozialarbeiter aus. 

4. Ihr Sozialarbeiter vereinbart für Sie 

einen Termin in der Zentralen Bera-

tungs- und Vermittlungsstelle und be-

nennt Ihren sprachlichen 

Unterstützungsbedarf. 

5. Der Termin wird Ihnen direkt durch 

Ihren Sozialarbeiter, per Brief oder E-

Mail mitgeteilt.  

6. Kommen Sie zum Termin. Ihre ge-

wünschte sprachliche Unterstützung 

ist beim Termin anwesend.  

Bringen Sie Ihren ausgefüllten und  

unterschriebenen Antrag zum Termin 

mit.  

7. In diesem gemeinsamen Termin wäh-

len Sie eine für Ihr Kind geeignete 

Kindertageseinrichtung oder Kinder-

tagespflegestelle aus. Und Sie bean-

tragen einen Platz für Ihr Kind. 

 

Allgemeine Informationen zur 
Kindertagesbetreuung in Dresden 

 Welche Formen der Kindertages-
betreuung gibt es in Dresden?  

Unter 3-jährige Kinder werden in Krippen 

oder der Kindertagespflege betreut. In ei-

ner Krippe erlebt Ihr Kind eine größere 

Kindergruppe, in der die Kinder von einer 

größeren Anzahl an Personal betreut wer-

den. 

Die Kindertagespflege ist ein gleichwertiges 

Angebot neben der Kinderkrippe. Die Be-

treuung in einer Kindertagespflegestelle ist 

sehr familiär. Maximal fünf Kinder werden 

durch eine sogenannte Tagesmutter oder 

einen Tagesvater betreut. 

Im Kindergarten werden Kinder ab dem Al-

ter von 3 Jahren bis zum Schulbeginn be-

treut.  

In einer Kindertagesstätte (oder auch kom-

binierte Einrichtung genannt) sind der 

Krippen- und Kindergartenbereich im glei-

chen Haus. 
 

Ab Schuleintritt bis zum Ende der 4. Klasse 

ist die Betreuung vor und nach dem Unter-

richt sowie in den Ferien im Hort möglich. 

Der Hort wird meist im Schulgebäude an-

geboten.  

 

 Wie finde ich einen Kita-Platz? 

Die Landeshauptstadt Dresden hält im In-

ternet umfangreiche Informationen und 

ein Verzeichnis der Kindertagesbe-

treuungsangebote für Sie bereit.  

Das Verzeichnis der Kindertageseinrichtun-

gen und Kindertagespflegestellen unter 

www.dresden.de/kitas ermöglicht die Su-

che nach verschiedenen Kriterien. 

Persönlich beraten Sie die Zentrale Bera-

tungs- und Vermittlungsstelle und die 

Dresdner Beratungs- und Vermittlungsstel-

len der Kindertagespflege zu Betreuungs-

angeboten. 

Kindertageseinrichtungen und Kinderta-

gespflegestellen laden außerdem zu Tagen 

der offenen Tür, zu offenen Hausführungen 

oder Informationselternabenden ein.  
 

 



 Wann und wie beantrage ich einen 
Kita-Platz?

In Deutschland haben Kinder ab dem voll-

endeten ersten Lebensjahr einen Rechts-

anspruch auf einen Betreuungsplatz. 

Sobald Sie nach Dresden gezogen sind, Ih-

ren Wohnsitz angemeldet haben bzw. re-

gistriert sind, können Sie für Ihr Kind einen 

Kita-Platz beantragen. Das geht frühestens 

mit Geburt Ihres Kindes. Der Antrag sollte 

bis acht Monate vor dem gewünschten Be-

treuungsbeginn gestellt werden. 

Die Vermittlung und Reservierung eines 

Betreuungsplatzes erfolgt in der Regel 

sechs Monate vor dem gewünschten  

Betreuungsbeginn durch die Kindertages-

einrichtung, die Kindertagespflegeperson 

oder die Zentrale Beratungs- und Vermitt-

lungsstelle. 

 Was kostet ein Kita-Platz?

Die Kosten für die Betreuung Ihres Kindes 

sind stadtweit einheitlich durch die soge-

nannte Elternbeitragssatzung geregelt. Die 

Höhe des monatlichen Elternbeitrages rich-

tet sich nach der Betreuungsart und -zeit. 

Diese legen Sie für Ihr Kind in einem Ver-

trag fest, dem sogenannten Betreuungs-

vertrag. Die Betreuung in der Kinderkrippe 

und in der Kindertagespflege ist kosten-

gleich. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.dresden.de/elternbeitraege. 

 Welche finanzielle Unterstützung
bietet mir die Stadt Dresden für die
Kindertagesbetreuung? 

Wenn Sie

 mehrere Kinder haben,

 alleinerziehend sind,

 wenig Geld besitzen oder verdienen,

kann Ihnen der monatliche Elternbeitrag 

ermäßigt oder sogar vollständig erlassen 

werden.  

Um dies zu nutzen, ist durch Sie ein Antrag 

zu stellen. Stellen Sie Ihren „Antrag auf Er-

lass und Ermäßigung“ in der Beitragsstelle 

des Amtes für Kindertagesbetreuung.  

Nach Genehmigung Ihres Antrages gilt die 

finanzielle Unterstützung in der Regel nur 

sechs Monate. Stellen Sie also rechtzeitig 

einen neuen Antrag. 

Wenn Ihr Kind in der Kita an den gemein-

samen Mahlzeiten teilnimmt, fallen für Sie 

zusätzliche Verpflegungskosten an. 

Im Sozialamt der Landeshauptstadt Dres-

den kann für das Mittagessen eine Ermäßi-

gung des Essengeldes beantragt werden 

(aus dem sogenannten Bildungs- und Teil-

habepaket). Dies gilt für Eltern, die Arbeits-

losengeld II oder Sozialgeld, Wohngeld, 

Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz er-

halten.  

Nähere Informationen dazu finden Sie im 

Internet unter 

www.dresden.de/bildungspaket. 



 Wichtige Kontakte für Fragen…

zur Vermittlung von Kita-Plätzen: 
Amt für Kindertagesbetreuung 
Zentrale Beratungs- und Vermittlungsstelle 
Breitscheidstraße 78 
01237 Dresden 
Haus E, 2. Etage
Telefon (03 51) 4 88 50 51 
kindertagesbetreuung@dresden.de 

an ihre Flüchtlingssozialarbeiter oder  
Migrationsberatungsstelle für  
Erwachsene: www.dresden.de/migration 

zu Elternbeiträgen: 
Amt für Kindertagesbetreuung 
Beitragsstelle 
Breitscheidstraße 78 
01237 Dresden 
Haus E, 2. Etage
Telefon (03 51) 4 88 50 80 
kindertagesbetreuung@dresden.de 

zur Ermäßigung des Mittagessengeldes in 
der Kita: 
Sozialamt 
Sachgebiet Bildung und Teilhabe 
Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 
2. Etage, Zimmer 098 / 099
Telefon (03 51) 4 88 48 15 
bildungspaket@dresden.de
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